
 
 
 

Erläuterungen zum § 55 ( Festspielen ) 
 
 
In den vergangenen Jahren stiegen die Anfragen bei den verschiedenen 
Staffelleitern und TK – Vorsitzenden nach den Regelungen des § 55 – Festspielen -  
gerade in den letzten Wochen der Saison stark an. 
 
Dabei  tauchten immer wieder die gleichen Irrtümer bei den Vereinen auf. Um dieses 
Problem ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen, folgen hier einige wichtige 
Erläuterungen zu diesem Paragraphen. 
 
 
Die Erläuterungen sind in kursiver Schrift in den Original – Text eingebettet. 
 
§ 55 – Festspielen 
 

(1) Für Vereine mit mehreren Mannschaften in einer Altersklasse wird das 
Spielrecht für Spieler in Meisterschaftsspielen des  Vereins 
eingeschränkt.  Ein Festspielen bei Pokalspielen is t gesondert geregelt.  

 
Erläuterung:  In Pokalspielen gilt folgende Regelung. Ein Spieler darf in einem 
Spieljahr ( 01.07. – 30.06. )n nur in einer Mannschaft seines Vereines 
eingesetzt werden. Dies gilt auch für Spieler unter 23 Jahren, die  mit einem 
Doppelspielrecht ausgestattet sind. Auch die dürfen innerhalb eines 
Spieljahres nur in einer Pokalmannschaft ein und desselben Vereines spielen. 
Bei einem Vereinswechsel darf der betreffende Spieler natürlich auch in 
seinem neuen Verein in der Pokalmannschaft spielen. 
 

(2) Ein Spieler, der in einem der beiden ersten Mei sterschaftsspiele einer 
Mannschaft mitgewirkt hat, wird für eine andere Man nschaft erst 
teilnahmeberechtigt, wenn sowohl diese Mannschaft a ls auch die 
Mannschaft, in der er mitwirkte, zwei Meisterschaft sspiele ausgetragen 
haben. Dies gilt auch für die in Absatz 12 genannte n Spieler und für 
Jugendspieler, die in verschiedenen Mannschaften ei ner Altersklasse 
spielen. 
 
Erläuterung:  Ein Wechsel zu Beginn einer Saison zwischen einer 1. 
Mannschaft und einer 2. oder 3. oder allgemein unteren Mannschaft ist erst ab 
dem dritten Spieltag beider Mannschaften möglich. Wenn Spieler jedoch in 
den ersten beiden Spielen in einer 1. Mannschaft eingesetzt wurden, dann gilt 
für diese Spieler der Absatz 3 des § 55, bedeutet, diese Spieler müssen zwei 
Spiele der 1. Mannschaft aussetzen, bevor Sie in der II. Mannschaft 
eingesetzt werden dürfen! Ein Wechsel nach dem II. Spieltag von einer 
unteren Mannschaft in eine höhere Mannschaft ist immer möglich. Auch 
Spieler mit Doppelspielrecht fallen unter diese Regelung. Doch diese 
Regelung gilt immer nur im gleichen Verein und in der gleichen Altersklasse. 
Ein Jugendspieler darf natürlich in seiner Jugendklasse und in einer anderen 
Altersklasse auch an den ersten beiden Spieltagen eingesetzt werden. 



Auch ein Spieler unter 23 Jahren mit einem Zweitspielrecht in einem anderen 
Verein darf natürlich in beiden Vereinen in einer Mannschaft an den ersten 
beiden Spieltagen eingesetzt werden. 
 

(3) Unbeschadet Absatz 2 ist ein Spieler in der höh eren Mannschaft 
festgespielt, in der er innerhalb von vier Wochen –  zurückgerechnet vom 
Tag seines letzten Mitwirkens in der höheren Mannsc haft -  an mehr als 
einem Meisterschaftsspiel teilgenommen hat. Der Tag , an dem der 
Spieler zuletzt in der höheren Mannschaft mitgewirk t hat, ist in die vier 
Wochen Frist  mit einzurechnen. 

 
Erläuterung:  Ein Spieler spielt am 01.03. und am 15.03. in der 1. Mannschaft 
seines Vereines. Somit hat er binnen vier Wochen zweimal in der oberen 
Mannschaft gespielt und ist somit festgespielt. Gehen wir davon aus, der 
01.03 ist ein Samstag. Nun muss er zwei Spiele der 1. Mannschaft aussetzen, 
bevor er wieder in der 2. oder 3. oder einer anderen unteren Mannschaft 
eingesetzt werden darf. In unserem Beispiel spielt die 1. Mannschaft wieder 
am 22. und am 29. 03, dann darf er am 30. 03 wieder in der zweiten 
Mannschaft spielen.  Es ist auch in der zweiten Mannschaft  
teilnahmeberechtigt, wenn das Spiel der 1. Mannschaft am gleichen Tag, aber 
vor dem Spiel der 2. Mannschaft ausgetragen wird. 
Spielt der Spieler aber am 01. 03 und am 30.03. ist er nicht festgespielt, da 
der 01.03. in die vier Wochen Frist mit einzubeziehen ist.  
 

(4) Bei einem Mitwirken von drei oder mehr Mannscha ften verschiedener 
Spielklassen innerhalb des Zeitraums von Absatz 3 g elten die hören 
Spielklassen im Verhältnis zur unteren Spielklasse als  e i n e höhere 
Spielklasse. Dabei ist die Regelung zu Absatz 3 get rennt von jeder 
Spielklasse aus zu betrachten.  

 
Erläuterung : dies bedeutet, dass wenn ein Spieler sich in der 2. Mannschaft 
festgespielt hat, dann muss er zwei Spiele der 2. Mannschaft aussetzen, um 
wieder in der 3. Mannschaft spielen zu dürfen. Er darf allerdings immer in die 
1. Mannschaft nach oben wechseln. Bei einem zweiten Einsatz in der 1. 
Mannschaft verlängert sich aber dann die Wartezeit entsprechend, bis er 
wieder in einer unteren Mannschaft eingesetzt werden kann. 
 
Bsp: er spielt zweimal binnen vier Wochen in der zweiten Mannschaft und 
spielt danach einmal in der 1. Mannschaft. In diesem Fall verlängert sich die 
Wartenfrist nicht, bevor er wieder in der 3. Mannschaft eingesetzt werden 
kann. Spielt er jedoch nach seinem Einsatz in der 2. Mannschaft, gleich 
zweimal in der 1., so beginnt die Wartefrist für die 3, Mannschaft 
entsprechend, bedeutet, er muss zwei Spiele in der 1. Mannschaft aussetzen, 
bevor er wieder in der 2. oder 3.  Mannschaft eingesetzt werden kann 
 

(5) Festgespielte Spieler können – mit Ausnahme nac h Absatz 6 – an 
Spielen unterer Mannschaften wieder teilnehmen, wen n sie an den 
beiden letzten Meisterschaftsspielen der Mannschaft  nicht teilnahmen, in 
der sie sich festspielten. Persönliche Sperren werd en hierauf nicht 
angerechnet.  Frühestens mit dem Freiwerden für unt ere Mannschaften 
kann die 4 Wochen-Frist  des Absatz 3 erneut zu lau fen beginnen. 



 
Erläuterung:  eine Sperre wird also nie zu Fristen mit angerechnet. Und nach 
dem zweimaligen Aussetzen beginnt das gleiche Spiel wieder von vorne, 
heisst, wenn der betreffende Spieler nun wieder binnen vier Wochen in der 1. 
Mannschaft eingesetzt wird, ist er wieder festgespielt. 
 

(6) In der Rückrunde können jedoch festgespielte Sp ieler  für untere 
Mannschaften nur noch frei werden , wenn nach Ablau f der Wartefrist ( 
Absatz 3 ) sowohl für die Mannschaft, in der er sic h festgespielt hatte, 
als auch für die Mannschaft, in der er eingesetzt w erden soll, noch je 
mindestens zwei Meisterschaftsspiele auszutragen si nd. 

 
Erläuterung: Der Absatz 6 sorgt für die meiste Verwirrung bei den 
Mannschaften. Erst einmal die einfachen Fakten. Es geht hier um 
festgespielte Spieler, bedeutet, sie mussten in der oberen Mannschaft bereits 
mindestens zweimal in den letzen vier Wochen eingesetzt worden sein. Für 
einen  Spieler, der lediglich einmal in der oberen Mannschaft in diesem 
Zeitraum gespielt hatte, gilt diese Regelung nicht, weil er eben nicht 
festgespielt ist. Und das andere ist, dass ein Spieler aus einer unteren 
Mannschaft, immer in der oberen eingesetzt werden darf, mit Ausnahme der 
ersten beiden Spieltage in der Saison. Also, auch wenn die untere Mannschaft 
die Runde bereits beendet hat, dürfen Spieler aus dieser Mannschaft in 
oberen Mannschaften eingesetzt werden. 
 
Nun zu den schwierigeren Fällen. Ein Spieler hat im fünf und vier Spieltage 
vor Rundenschluss in der 1. Mannschaft gespielt. Nun muss er zwei Spiele 
aussetzen und darf dann wieder in der unteren Mannschaft spielen, wenn die 
untere Mannschaft noch zwei Spiele auszutragen hat, weil auch die 
Mannschaft, in der er fest gespielt war, auch noch zwei Spiele hat. 
Ist dieser Spieler erst am letzten Spieltag der unteren Mannschaft wieder frei, 
nutzt ihm dies nichts, weil die Mannschaft in der er eingesetzt werden soll, nur 
noch ein Spiel zu absolvieren hat. 
 
Meist sind diese Fälle aber sehr selten, da die oberen Mannschaften eine 
wesentlich längere Saison zu absolvieren haben als untere Mannschaften. 
 

(7) Scheidet eine Mannschaft vorzeitig aus der Meisters chaftsrunde aus, 
werden die zum Zeitpunkt des Ausscheidens festgespi elte Spieler 1 
Monat nach ihrem letzten Einsatz in dieser Mannscha ft wieder für untere 
Mannschaften  teilnahmeberechtigt, soweit nicht Absatz 6 anzuwenden 
ist. 

 
Erläuterung : bedeutet nichts anderes, als , dass wenn eine Mannschaft sich 
während der laufenden Runde abmeldet oder ausscheidet, so sind deren 
Spieler nach einer Wartezeit von 1 Monat ( nicht gleich vier Wochen ) für 
untere Mannschaften einsetzbar. Absatz 6 ist allerdings immer vorrangig. 
 
 
 



(8) Verstöße gegen die Bestimmungen der Absätze 2 b is 7 bewirken 
Spielverlust für die Mannschaft, in der der Spieler  fehlbar wurde, und 
Geldstrafen. 

 
(9) In unteren Mannschaften festgespielte Spieler k önnen zu jeder Zeit  in 

einer höheren Mannschaft eingesetzt werden, sofern nicht Absatz 2 
anzuwenden ist. 

 
Erläuterung: hier liegt „der Hase im Pfeffer“. An diesem Punkt sorgt der § 55 
immer wieder für Verwirrung. Ganzeinfach nach oben wechseln geht bis auf 
die beiden ersten Spieltage immer. 
 
 

(10) Die schriftliche Ummeldung festgespielter Spie ler kann verlangt          
werden. Die Vereine bleiben für die Beachtung der B estimmungen selbst 
verantwortlich. 

 
 

(11)Die Bestimmungen des Festspielens werden auf Ju gendspieler nur      
angewandt,  wenn sie in verschiedenen Mannschaften der gleichen 
Altersklasse eingesetzt werden. 

 
 
(12)Spieler bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres  können sich in 

Mannschaften der Bundesligen und der Regionalligen nicht festspielen, 
Ihr Einsatz ist jedoch nur ab der vierthöchsten Spi elklasse möglich. Für 
Spieler mit Zweifachspielrecht gilt dies auch für u ntere Mannschaften 
ihres Stammvereines, sofern diese nicht mit der Man nschaft, an der der 
Spieler ausgeliehen wurde, in der gleichen Staffel spielt.  


